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 Veröffentlicht am 24.10.1928

Norm

ABGB §36

ABGB §37

Rechtssatz

( Zum IÜG 1892 ) Schließen Inländer im Auslande miteinander einen Eisenbahnfrachtvertrag, der in einem anderen

Auslande zu erfüllen ist, so ist der Vertrag nach dem Rechte des Abschlußortes zu beurteilen.
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